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PFLICHTENBEIMRADFAHREN
Regeln für Radfahrer: Diese Gefahren 
lauern im Straßenverkehr

Einer der größten Albträume für Fahrrad-
fahrer in der Stadt sind wohl plötzlich auf-
gehende Autotüren. Doch im Groß- und 
Kleinstadtdschungel gibt es noch weit mehr 
Gefahren, auf die Radfahrer achtgeben soll-
ten. Kommt es zu einem Unfall zwischen ei-
nem Fahrrad und einem motorisierten Ver-
kehrsteilnehmer, haben Radfahrer meist die 
schlechteren Karten.

Viele Unfälle von Fahrradfahrern passieren 
dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club 
(ADFC) zufolge im Zusammenhang mit Autos. 
Aus diesem Grund ist vor allem im Straßen-
verkehr Vorsicht geboten. Schon einige Tipps 
können dabei helfen, die eigene Sicherheit 
und die anderer Verkehrsteilnehmer zu erhö-
hen. Ein ganz einfacher, jedoch sehr hilfrei-
cher Ratschlag ist allgemeine Rücksicht und 
vorausschauendes Fahren. Wer Blickkontakt 

zu anderen Rad-, Auto- oder Motorradfah-
rern sucht, kann beispielsweise schnell miss-
verständliche Situationen vermeiden. Doch 
es gibt noch weitere Tipps, um Radfahrer im 
Straßenverkehr zu schützen.

Die Experten vom ADFC raten dazu, sich als 
Radfahrer nach außen hin selbstbewusst zu 
zeigen. Hat das Fahrrad beispielsweise Vor-
fahrt, muss nicht auf jedes ankommende 
Auto gewartet werden. Ein Fahrer ist bere-
chenbar, wenn er die Verkehrsregeln kennt 
und sich auch an sie hält. Dennoch sollte 
nicht blind auf die Rücksicht eines anrasen-
den Pkw-Fahrers vertraut werden. Deuten 
alle Zeichen darauf hin, dass ein Autofahrer 
einen Radfahrer übersieht, ist es beispiels-
weise ratsam, wenngleich auch ärgerlich, 
sich die Vorfahrt nehmen zu lassen. 

„Nach außen selbstbewusst, 
innerlich defensiv fahren„
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Selbstverursachte Gefahren: Alkohol, 
rote Ampeln, Geisterfahren

Rote Ampeln
Es ist zwar oft verlockend, mit dem Rad noch 
schnell über eine rote Ampel zu fahren, doch 
Fahrradfahrer begeben sich damit in enorme 
Gefahr. Außerdem riskieren sie ein Bußgeld 
in Höhe von bis zu 180 Euro – wer außer-
dem noch Autofahrer ist, auch einen Punkt 
in Flensburg. 

Alkoholisiert auf dem Fahrrad
Wer nach einer feuchtfröhlichen Nacht das 
Auto stehen lässt und ein Taxi nimmt, han-
delt richtig. Auf keinen Fall sollte die Heim-
fahrt mit dem Rad angetreten werden – denn 
das ist zum einen sehr gefährlich und kann 
zum anderen zur Strafanzeige führen. Ab 1,6 
Promille gilt ein Radfahrer als absolut fahrun-
tüchtig. 

Geisterfahren mit dem Rad
Das Fahren auf der falschen Seite wird unter 
Fahrradfahrern oft als Bagatelle deklariert. 
Es ist jedoch eine der häufigsten Unfallursa-
chen. Denn andere Verkehrsteilnehmer rech-
nen nicht mit dem entgegenkommenden Rad 
von der „falschen“ Seite.

Fahren ohne Helm

In Deutschland gibt es keine Helmpflicht. Das 
hat zum einen damit zu tun, dass die Kontrol-
le enormen Aufwand erfordern würde. Zum 
anderen gehen Experten davon aus, dass 
eine solche Vorschrift die Zahl der Radfah-
rer verringern und die der Autofahrer stei-
gern würde. Unabhängig von einer gesetzlich 
vorgeschriebenen Helmpflicht können sich 
Radfahrer jedoch individuell für den Schutz 
entscheiden. Doch es besteht Uneinigkeit 

SO EINFACH WIE WIRKSAM:  
HANDZEICHEN GEBEN SICHERHEIT

Handzeichen sind für Fahrradfahrer, was der 
Blinker für motorisierte Fahrzeuge ist. Wer 
dem Hintermann durch eine kla-
re Handbewegung zeigt, dass 
er abbiegen möchte, ist gut 
einzuschätzen. Die Unfallge-
fahr verringert sich dadurch 
enorm.

ABSTAND ZU PARKEN-
DEN AUTOS HALTEN

Radfahrer können sich schüt-
zen, indem sie mindestens einen Meter Ab-
stand von parkenden Autos halten – so können 
sie schnell auf plötzlich geöffnete Autotüren 
reagieren. Wer auf der Fahrbahn (also nicht 
auf dem Radweg) fährt, sollte niemals in Park-
lücken einscheren. Die Gefahr bei der Wieder-
eingliederung in den Verkehr ist viel größer als 
wenn man einfach auf der Fahrbahn bleibt.
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darüber, ob ein Helm tatsächlich einen Rück-
gang von Kopfverletzungen bewirkt oder 
nicht. Im Einzelfall kann das Tragen eines 
Fahrradhelms allerdings Leben retten. Der 
Versicherungsschutz, beispielsweise einer 
privaten Unfallversicherung oder einer Be-
rufsunfähigkeitsversicherung, wird durch das 
Tragen bzw. Nicht-Tragen eines Helms jedoch 
nicht beeinflusst. Ausnahmen kann es für 
Rennsportler geben.

Fixie: Fahren ohne Bremse

Sehr modern und weit verbreitet unter Fahr-
radkurieren und im Radsport sind sogenann-
te Fixies. Dabei handelt es sich um Fahrräder, 
die weder eine Gangschaltung noch eine 
Bremse besitzen. Da sich die Pedale unauf-
hörlich mitdrehen und auch Rückwärtsfahren 
möglich ist, kann mit den Füßen gebremst 
werden – man muss nur die Tretrichtung än-
dern. Für den Straßenverkehr sind die viel-
seitig verwendbaren Räder allerdings nicht 
zugelassen. Da sie (unter anderem) keine 
Bremsen besitzen, verstoßen sie gegen die 
Straßenverkehrsordnung in Deutschland.

E-Bikes: Mit elektrischen Fahrrädern 
durch den Verkehr

Mit Motor betriebene Elektrofahrräder (E-
Bikes) – zu ihnen gehören auch die sogenann-
ten Pedelecs – werden unter Fahrradfahrern 
immer beliebter. Je nach Stärke des Motors 
gelten die gleichen Regeln wie für gewöhnli-
che Fahrräder. Erst ab einem Elektroantrieb, 
der eine Geschwindigkeit von über 25 km/h 
erreichen kann, besteht in Deutschland eine 
Helm-, Führerschein-, Kennzeichen- und Kfz-
Haftpflichtversicherungspflicht. Bei E-Bikes, 
die unter 25 km/h erreichen, sollte dennoch 
der eigene Haftpflichtvertrag geprüft wer-
den, um sicherzugehen, dass ein ausreichen-
der Schutz besteht. Gefährlicher als „nor-
male“ Fahrräder sind die Geräte allerdings 
nicht. Das hat eine Untersuchung der Unfall-
forschung der Versicherer (UVD) ergeben. 
Die Zahlen der Allianz Unfallforschung für 
ältere EBike-Nutzer sprechen jedoch eine an-
dere Sprache: 2014 sind 39 Menschen fort-
geschrittenen Alters bei Unfällen auf einem 
EBike tödlich verunglückt. Das sind ganze 10 
Prozent aller tödlichen Fahrradunfälle. Da 
Pedelecs und Ebikes aufgrund des unterstüt-
zenden Motors gerade für ältere Radfahrer 
praktisch sind, sollten sich Nutzer der moto-
risierten Räder mit einem Helm schützen.
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Verhalten nach dem Unfall: So 
verhalten sich Radfahrer richtig

Ein Ausweichmanöver wegen eines Fußgän-
gers, ein Zusammenstoß mit einem anderen 
Fahrrad oder gar mit einem Auto: Fahrrad-
unfälle geschehen häufig durch Unachtsam-
keit: Das gilt für Radfahrer wie für andere 
Verkehrsteilnehmer. Wenn es einmal kracht, 
gibt es wichtige Verhaltensregeln, die es zu 
beachten gilt. Diese werden im Folgenden 
beschrieben. 

Wer in einen Fahrradunfall verwickelt ist, der 
sich im Straßenverkehr abspielt, sollte sich 
ähnlich verhalten wie nach einem Autounfall. 
Die Unfallstelle muss als erstes gesichert wer-
den, um weitere Gefahren für andere Ver-
kehrsteilnehmer auszuschließen. Falls nötig, 
muss sofort danach erste Hilfe geleistet und 
ein Krankenwagen gerufen werden. Handelt 
es sich um einen kleineren Unfall, bei dem es 
sich ausschließlich um Sachschäden oder nur 
kleine Verletzungen handelt, kann meist so-
gar auf einen Anruf bei der Polizei verzichtet 
werden. Bei Streit mit dem Unfallverursacher 
bzw. über den genauen Hergang, sollte je-
doch die Polizei verständigt werden.

SO SIEHT EIN VERKEHRSTÜCHTIGES FAHRRAD AUS: 

EINE KLINGEL

ZWEI UNABHÄNGIGE BREMSEN 

Zwei Handbremsen oder eine 
Handbremse sowie eine 
Rücktrittbremse

BELEUCHTUNG

Weißes Vorderlicht und rotes 
Rücklicht

REFLEKTOREN

An: Pedalen, Speichen, am Lenker 
(vorne, weiß), am Sattel (hinten, rot)
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Recht haben und Recht bekommen 
sind zwei verschiedene Dinge

Was sollten Radfahrer tun, wenn ein Unfall 
geschehen ist?

Dr. Albrecht Dietze: Zunächst sollte ein verun-
fallter Radfahrer natürlich auf seine Eigensi-
cherung achten und in einem zweiten Schritt 
– soweit möglich – die Unfallstelle sichern. Je 
nach Art und Schwere des Unfalls ist es immer 
hilfreich, selbst Lichtbildaufnahmen von der 
Unfallstelle und den beteiligten Fahrzeugen 
zu machen und wenn Körperschäden einge-
treten sind, sollte die Polizei gerufen werden. 
Bei nur geringen Sachschäden ist es durchaus 
sinnvoll, sich auf das Ausfüllen eines Unfall-
berichts zu beschränken, der von den Unfall-
beteiligten dann zu unterzeichnen ist. Radfah-
rer haben solche Unfallberichte naturgemäß 
nicht dabei. Oft finden sich diese aber in den 
Handschuhfächern beteiligter Pkws.

Wie kann man nach Unfall am besten Scha-
densersatzforderungen geltend machen?

Dr. Albrecht Dietze: Die Erfahrung zeigt, dass 
Schadenersatzansprüche oft erst von einem 
kompetenten Rechtsanwalt durchgesetzt 
werden können. Auch wenn der Radfahrer 
unschuldig in einen Unfall gekommen ist, hat 
die gegnerische Versicherung immer eigene 
wirtschaftliche Interessen, gegen die ein juris-
tischer Laie kaum ankommt, Recht haben und 
Recht bekommen, sind dann oft unterschied-
liche Dinge. Sinnvoll ist es in jedem Fall alle 
Schadenpositionen schriftlich zu erfassen, 
eventuell vorhandene Belege zusammenzu-
tragen bzw. aufzuheben. Der Geschädigte 
hat einen Rechtsanspruch darauf, so gestellt 
zu werden, wie er ohne das Schadensereignis 
dagestanden hätte.

Dr. Albrecht Dietze aus 
der Anwaltskanzlei 
Dietze & Partner ist 
Fachwanwalt für Ver-
kehrsrecht. In seiner 
Promotion beschäftig-
te er sich mit der Fra-
gestellung zur Haftung 
bei Radsportunfäl-
len. Zweimal im Jahr 

wird eine Kanzlei-Zeitung heraus gegeben, 
um Mandanten über aktuelle Entwicklungen 
der Rechtsprechung zu informieren. Zudem 
werden Mandanten und Interessierte auf der 
Kanzleiseite aber auch auf fahrrad-recht.de 
umfassend informiert.

DAS SIND DIE HÄUFIGSTEN UNFALL-
URSACHEN 

Am häufigsten kommt es beim Abbiegen zu ei-
nem Unfall – etwa dann, wenn Autofahrer den 
Schulterblick vergessen. Gleich danach kom-
men Vorfahrtverletzungen. Die meisten Unfälle 
ereignen sich übrigens tagsüber.
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Welche Umstände können die Schadenser-
satzforderungen eines Fahrradfahrers min-
dern?

Dr. Albrecht Dietze: Die Ansprüche des Rad-
fahrers können dann gemindert werden, 
wenn er sich ein sogenanntes Mitverschul-
den, entweder im Hinblick auf den Verkehrs-
unfall oder die Höhe des Schadens anrechnen 
lassen muss. 

Was unterscheidet einen Fahrradunfall, 
wenn ein Erwachsener beteiligt ist, von dem 
mit einem Kind?

Dr. Albrecht Dietze: Das Schadensrecht ist 
für Kinder und Erwachsene gleich, die Un-
terschiede finden sich aber im Detail. Grund-
sätzlich haften Kinder bis 7 Jahren nicht. Bei 
Kindern vom 7. bis zum 10. Lebensjahr be-
steht eine Haftung dann, wenn sie an einem 
Unfall mit einem Kraftfahrzeug beteiligt sind 
und vorsätzlich handeln. Diese Haftungspri-
vilegierung gilt also nicht bei Unfällen mit 
Radfahrern und Fußgängern. Zwischen dem 
11. und 18. Lebensjahr kommt es darauf an, 
ob das Kind die nötige Einsichtsfähigkeit und 
das nötige Verantwortungsbewusstsein hat-
te. Im Straßenverkehr setzen die Gerichte 
dann voraus, dass das Kind im zunehmenden 
Alter vernünftig genug ist, sich an die gängi-
gen Verkehrsregeln zu halten. Minderjährige 
Radfahrer in dieser Altersgruppe werden also 
zumindest mithaften, wenn sie z. B. eine Vor-
fahrtverletzung begehen.

Welches sind die häufigsten Anliegen / Pro-
bleme von Radfahrern, die nach einem Un-
fall bei Ihnen Hilfe suchen?

Dr. Albrecht Dietze: Radfahrer haben eigent-
lich die gleichen Probleme wie alle anderen 
Geschädigten eines  Verkehrsunfalls. Sie wol-
len möglichst umfassenden Schadenersatz 
erlangen, bedauerlicherweise sind Radfah-
rer – da sie sich relativ ungeschützt im Ver-
kehr bewegen – deutlich schwerer verletzt, so 
dass es in vielen Fällen um die Durchsetzung 
von hohen Schmerzensgeldern wegen Dauer-
schäden geht.

Vielen Dank für das Interview, Herr Dietze! 

Unfall mit einem Auto: Das sollten 
Fahrradfahrer beachten

Nach einem Unfall zwischen einem Kraftfahr-
zeug und einem Fahrrad gibt es einige Din-
ge zu beachten. Unabhängig davon, wer die 
Schuld bzw. eine Teilschuld am Unfall trägt, 
sollten Radfahrer immer auf folgende Anga-
ben des Autofahrers bestehen: 

 f Namen und Adresse  
(durch Lichtbildausweis bestätigen)

 f Führerschein
 f Fahrzeugpapiere
 f Kfz-Kennzeichen (Nummernschild) 

Um auf Nummer sicher zu gehen, können 
auch Telefonnummern von Zeugen notiert 
werden. Diese können bei einem Streit über 
den Unfallhergang auch im Nachhinein hel-
fen, Klarheit zu schaffen. Bei Verletzungen 
und Streit sollte zudem immer die Polizei ein-
geschaltet werden. Je nachdem, wer für den 
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Unfall verantwortlich ist, kommt die Haft-
pflichtversicherung des Autofahrers in der 
Regel für die Schäden am Rad auf. Schäden 
am Kfz zahlt hingegen meist die Haftpflicht 
des Radfahrers, wenn dieser schuld am Un-
fall ist. 

Unfall zwischen Fahrrad und Kfz: Bei 
Verletzungen immer Polizei anrufen

Werden Verkehrsteilnehmer schwer oder 
auch nur leicht bei einem Unfall verletzt, soll-
te immer die Polizei eingeschaltet werden. 
Das kann etwa bei Forderungen auf Schmer-
zensgeld an den Unfallverursacher hilfreich 
sein. Denn die Polizei fertigt ein Unfallproto-
koll an, aus dem später der Unfallhergang ge-
nau rekonstruiert werden kann. Wer Schäden 
von dem Unfall davonträgt – beispielsweise 
Verdienstausfälle wegen eines Krankenhaus-
aufenthalts hat – kann Schmerzensgeld und 
Schadensersatz fordern. Dabei lohnt es sich 
meist einen Anwalt für Verkehrsrecht zurate 
zu ziehen. Das zahlt die eigene Haftpflicht-
versicherung allerdings nicht. Hier kann eine 
Rechtsschutzpolice wertvoll sein.

Bei plötzlich geöffneten Autotüren „haftet der Rad-
fahrer allenfalls mit, wenn die Tür bereits geöffnet 
war und noch weiter aufgestoßen wurde. Sonst 
erhalten Radfahrer vollen Schadensersatz. Selbst 
wenn sie nahe am Auto vorbeigefahren sind, über-
wiegt der grobe Verkehrsverstoß des unvorsichti-
gen Türöffnens.“ Wenn nicht der Fahrer, sondern 
ein Mitfahrer die Tür aufgerissen hat, muss man 
seinen Anspruchsgegner sorgfältig auswählen. Die 
Kfz-Versicherung versucht manchmal, die Scha-
densersatzzahlung auf die Privathaftpflicht des 
Mitfahrers abzuwälzen. Die wiederum beruft sich 
auf die „Benzinklausel“, die Schäden beim Betrieb 
eines Kfz ausschließt. Der beste Weg ist, sich an 
die Kfz-Haftpflichtversicherung zu halten und An-
sprüche aus der „Betriebsgefahr“ des Kfz geltend 
zu machen, für die der Halter zuständig ist.

Roland Huhn, Rechtsreferent ADFC

„Bei Unfällen zwischen Auto und 
Radfahrer ist nach Erkenntnissen 
des Statistischen Bundesamts in 

drei Vierteln der Fälle der Autofahrer 
der Hauptverursacher, bei Unfällen 
Lkw-Radfahrer ist sogar zu 80 % 
der Lkw-Fahrer der Hauptverursa-

cher.„
Roland Huhn, Rechtsreferent ADFC
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Fahrradfahrer: Rechte, Pflichten und 
Versicherungsschutz

Als Fahrradfahrer gehört man gegenüber 
Autos, Lastwagen, Motorrädern und Co. zu 
den besonders gefährdeten Verkehrsteilneh-
mern. Doch diese Sonderstellung entbindet 
sie keineswegs von Pflichten wie der Beach-
tung der Straßenverkehrsordnung. Bei Ord-
nungswidrigkeiten werden Bußgelder ver-
hängt oder man geht im Schadenfall leer aus. 
Gegenüber Fußgängern haben Radfahrer bei-
spielsweise eine besondere Verantwortung. 
Steht an einem Gehweg ein Schild mit der 
Aufschrift „Fahrrad frei“ sind hier Radfahrer 
zwar erlaubt. Sie müssen allerdings beson-
dere Rücksicht auf Fußgänger nehmen und 
in Schrittgeschwindigkeit fahren. Fährt ein 
Radler einen Passanten an, weisen Gerichte 
meist den Fahrern die ganze Schuld zu. Denn 
Fußgänger haben auch auf solchen Gehwe-
gen absoluten Vorrang. 
Radfahrer ziehen immer dann den Kürzeren, 
wenn sie teilweise oder vollständig für einen 
Unfall verantwortlich sind. Für nicht vorsätz-
lich verursachte Schäden an Dritten zahlt je-
doch die Haftpflichtversicherung. Wird ein 
Fahrradfahrer in einen Unfall verwickelt und 
trägt dabei keine Schuld, wird er über die 
Haftpflichtversicherung des Gegenübers für 
Sach- und Personenschäden entschädigt. Ist 
kein Versicherungsschutz beim Unfallverur-
sacher vorhanden, greift meist die eigene 
Haftpflicht, um den Schaden zu begleichen – 
sofern eine sogenannte Forderungsausfallde-
ckung vorhanden ist. 

Haftpflichtversicherung: Dieser 
Schutz ist besonders wichtig

Für Fahrradfahrer ist eine Haftpflichtversi-
cherung besonders wichtig. Sie schützt so-
wohl, wenn ihm ein Schaden widerfährt, als 
auch dann, wenn der Radfahrer für einen 
Unfall verantwortlich ist und andere zu Scha-
den kommen. Dieser Schutz ist in der Regel 
nicht eingeschränkt, es sei denn der Unfall-
verursacher handelt vorsätzlich oder fahrläs-
sig. In letzterem Fall kann es zu Anspruchs-
kürzung bzw. zu einer Regressforderung des 
Haftpflichtversicherers kommen – beispiels-
weise, wenn mit fehlendem Licht, unter Al-
koholeinfluss oder mit Kopfhörern gefahren 
wurde. „Hier kommt es aber auf den Inhalt 
des Versicherungsvertrages an, der je nach 
Versicherer unterschiedlich sein kann. Liegt 
ein grobes Verschulden des Radfahrers vor, 
etwa bei einer Alkoholisierung im Bereich 
absoluter Fahruntüchtigkeit über 1,6 Promil-

„Eine häufige Unfallursache ist das 
verbotene Radfahren auf Gehwegen. 

Es kommt viel mehr zu Kollisionen mit 
Autos aus Ausfahrten und Seitenstraßen, 
weil die Autofahrer nicht mit Radfahrern 
auf dem Gehweg rechnen. Bei solchen 
Unfällen gehen Radfahrer leer aus.„

Roland Huhn, Rechtsreferent ADFC
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le, ist die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in 
besonders schwerem Maße verletzt und der 
Versicherer wird den versicherten Radfahrer 
die Versicherungsleistung ganz oder teilwei-
se versagen können“, so der Anwalt Dr. Alb-
recht Dietze.

Ist auf die Haftpflichtversicherung 
Verlass?

Es kann dazu kommen, dass die Haftpflicht-
versicherung sich auch dann weigert, ei-
nen Schaden zu übernehmen, wenn unklar 
ist, wer Schuld an dem Unfall ist. Das muss 
aber keineswegs schlecht sein: Will die ei-
gene Haftpflichtversicherung beispielsweise 
die Reparatur am Fahrrad des Unfallgegners 
nicht zahlen, weil sie der Meinung ist, dass 
die Versicherung des Unfallgegners die Ver-
antwortung dafür trägt, dann übernimmt sie 
auch das Risiko (und die Kosten) falls es zu 
einem Streitfall vor Gericht kommt. 

Unter dem Strich bedeutet das: Verklagt die 
gegnerische Haftpflichtversicherung den ei-
genen Versicherer, treten diese beiden Par-
teien in einen Prozess gegeneinander an. 
Dann wird vor Gericht entschieden, welche 
Haftpflichtversicherung zahlen muss. Der 
Verlierer kommt schließlich für die Prozess-
kosten auf und begleicht den Unfallschaden. 
Der Versicherte ist somit durch seine Haft-
pflichtversicherung auch bei solchen Rechts-
streitigkeiten geschützt – ähnlich wie mit ei-
ner Rechtsschutzversicherung.  

Das müssen Sie beim Unfall von und 
mit Kindern wissen

Da Kinder im Straßenverkehr besonderen 
Gefahren ausgesetzt sind, müssen sie bis zur 
Vollendung des achten Lebensjahres auf dem 
Gehweg fahren. Ihnen bleibt dann bis zu ih-
rem zehnten Geburtstag freigestellt, ob sie 
weiterhin neben Fußgängern radeln wollen 
oder wie Erwachsene auf der Straße bzw. 
dem Radweg fahren. 
Ab dem 11. Lebensjahr wird radfahrenden 
Kindern zugesprochen, das eigene Handeln 
weitgehend beurteilen und Gefahren sowie 
Risiken richtig einstufen zu können. Ab dann 
sind sie – sofern sie einen Unfall mit einem 
Auto oder anderen Kraftfahrzeugen verur-
sachen – auch schuldfähig. Über ihre Eltern 
sind die Kinder aber meist über eine Famili-
enhaftpflichtversicherung geschützt, welche 
dann einspringt um entstandene Schäden zu 
begleichen. 

DAFÜR ERHALTEN SIE EIN  
BUSSGELD

Verkehrswidriges Fahren mit dem Rad kann 
teuer werden. Seit dem 1. Mai 2014 kostet 
beispielsweise die Missachtung einer roten 
Ampel bis zu 180 Euro. Wer als Geisterfahrer 
auf Radwegen unterwegs ist, zahlt bis zu 35 
Euro. Wessen Fahrrad nicht verkehrstüchtig 
ist, bis zu 80 Euro. 
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Verursachen minderjährige Fahrradfahrer 
unter acht Jahren einen Unfall mit einem 
Auto, muss der Autofahrer selbst bzw. des-
sen Kaskoversicherung für den Schaden auf-
kommen. Sind nicht Autos sondern andere 
Verkehrsteilnehmer – beispielsweise andere 
Radfahrer – in den Unfall involviert, richtet 
sich die Haftung bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr an der Reife und Einsicht der Kinder.

Unfall: Auf dem Weg zur Arbeit und 
zurück gesetzlich geschützt

Die meisten Unfälle spielen sich in der Frei-
zeit ab. Dann ist jeder Radfahrer für sich 
selbst verantwortlich – d.h. er muss sich 
mit einem geeigneten Versicherungsschutz 
(Haftpflicht-, Unfall-, Berufsunfähigkeitsver-
sicherung etc.) absichern. Passiert ein Unfall 

jedoch auf dem Weg zur Arbeit oder zurück 
– ein sogenannter Wegeunfall – greift die ge-
setzliche Unfallversicherung. „Sie übernimmt 
nicht nur die Kosten der medizinischen Ver-
sorgung und der nachfolgenden Rehabilitati-
on bis zur Reintegration in den Beruf“, so der 
DGUV. „wenn nötig, zahlt sie bei bleibenden 
Schäden auch Entschädigungen.“

So wird ein „Wegeunfall“ richtig 
gemeldet

Passiert ein Unfall auf dem Weg zur Arbeit 
oder auf dem Heimweg, müssen Betroffe-
ne einen sogenannten Durchgangsarzt auf-
suchen. Dieser kümmert sich um den Be-
handlungsverlauf und teilt dem Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung mit, welche 
Verletzungen und Beeinträchtigungen der 
Unfall verursacht hat. Auch der Arbeitgeber 
muss so bald wie möglich über den Unfall in-
formiert werden, weil er „eine Unfallanzeige 
gegenüber der zuständigen Berufsgenossen-
schaft oder Unfallkasse erstatten muss“, er-
klärt die DGUV. Eine Meldepflicht von einem 
Wegeunfall besteht jedoch nur dann, „wenn 
er zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 
drei Tagen führt.“
Die gleichen Regelungen gelten übrigens 
auch für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
(z.B. Studenten) auf dem Weg in Bildungsein-
richtungen. Bei der „Schüler-Unfallversiche-
rung ist allerdings jeder Unfall meldepflichtig, 
der ärztliche Behandlung nach sich zieht“, so 
die Experten der DGUV.
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Wegeunfall: „Noch kurz was 
einkaufen“ zählt nicht

Die Definition Arbeitsweg ist bei einem We-
geunfall streng definiert. Wer auf dem Weg 
nach Hause etwa noch kurz einkaufen geht, 
hat seinen Versicherungsschutz verspielt, 
denn hierbei handelt es sich um eine soge-
nannte privatwirtschaftliche Tätigkeit. Diese 
Regelung betrifft allerdings nicht alle mögli-
chen Umwege. Aus folgenden Gründen kön-
nen Abweichungen vom direkten Arbeitsweg 
unter den Versicherungsschutz fallen:

 f Bei Umleitungen
 f Um Kinder während der Arbeitszeit 
unterzubringen (zum Beispiel Kinder-
garten)

 f Bei der Wahl von sicheren Wegen für 
Fahrradfahrer
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WIR BEDANKEN UNS FÜR DIE FACHLICHE BERATUNG BEI:

DGUV

Die „Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“ (DGUV) ist der Spitzenver-
band der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversiche-
rungsträger der öffentlichen Hand. Der Verband nimmt die gemeinsamen In-
teressen seiner Mitglieder wahr und fördert deren Aufgaben zum Wohl der 
Versicherten und der Unternehmen. Prävention, Rehabilitation und Entschä-
digung sind die zentralen Aufgaben der gesetzlichen Unfallversicherung.

ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ist mit mehr als 150.000 
Mitgliedern die größte Interessensvertretung der Radfahrerinnen und Rad-
fahrer in Deutschland und weltweit. Er berät in allen Fragen rund ums Fahr-
rad: Recht, Technik und Tourismus. Politisch engagiert sich der ADFC auf 
regionaler, nationaler und internationaler Ebene für die konsequente Förde-
rung des Radverkehrs.

                            Anwaltskanzlei Dietze

Dr. Albrecht Dietze aus der Anwaltskanzlei Dietze & Partner ist Fachwan-
walt für Verkehrsrecht. In seiner Promotion beschäftigte er sich mit der Fra-
gestellung zur Haftung bei Radsportunfällen. Zweimal im Jahr wird eine 
Kanzlei-Zeitung heraus gegeben, um Mandanten über aktuelle Entwicklun-
gen der Rechtsprechung zu informieren. Zudem werden Mandanten und In-
teressierte auf der Kanzleiseite aber auch auf fahrrad-recht.de umfassend 
informiert.

http://www.dguv.de/de/index.jsp
http://www.adfc.de/
http://www.anwaltskanzlei-dietze.de/
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